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Einladung
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting

Sitzungstermin: Dienstag, 15.12.2020, 18:30 Uhr

Raum, Ort: Birkhalle, Wackerballig 4, 24395 Gelting

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur 
Tagesordnung

2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden 
Tagesordnungspunkte

3. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 
22.09.2020

4. Bericht des Bürgermeisters
5. Berichte und Terminbekanntgaben der Ausschussvorsitzenden
6. Bericht und Vortrag des Bauhofleiters Holger Hänsel
7. Bauleitplanung in der Gemeinde Gelting

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr.4 "Suterballig",
Aufstellungsbeschluss
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

2020-03GV-160

8. Ortskernentwicklung Gelting
Umsetzung des Schlüsselprojektes "Feuerwehrgerätehaus Gelting"

2020-03GV-163

9. Ortskernentwicklung Gelting
Schlüsselprojekt "Sportstättenentwicklung-Umkleidegebäude"

2020-03GV-164

10. Sachstand, Information und gegebenfalls Beschlussfassung
Hier: Fahrbahn Holmkjer

11. Beratung und Beschluss über die Finanzierungsvereinbarung 
Kindertagesstätte

2020-03GV-158

12. Beratung und Beschluss über den Abschluss eines Vertrages mit dem 
MTV Gelting 08 e.V. über die Nutzung der Sportanlagen in Gelting

2020-03GV-162

mailto:buergermeister@gelting.de


13. Beratung und Beschluss über eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 
Km/h auf der K 58 zwischen Gelting und Rabenholz

14. Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss eines 
Wegenutzungsvertrages für Gas

2020-03GV-150

15. Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss eines 
Wegenutzungsvertrages für Strom

2020-03GV-149

16. Vorstellung des Ergebnisses Gebührenordnung Birkhalle und 
gegebenenfalls Beschluss

17. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung der 
Gemeinde Gelting über die Erhebung einer Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung)

2020-03GV-157

18. Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2019 2020-03GV-161
19. Einwohnerfragestunde
20. Verschiedenes

Der / die nachfolgende/n Tagesordnungspunkt/e wird/werden nach Maßgabe der 
Beschlussfassung durch das Gremium voraussichtlich nichtöffentlich beraten:

21. Vertragsangelegenheiten
22. Personalangelegenheiten
23. Grundstücksangelegenheiten

gez. Boris Kratz
Bürgermeister

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus findet die Sitzung 
unter Einhaltung der notwendigen Hygienestandards statt (siehe Anlage).



Hinweis: 
Nach der aktuell gültigen Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus  
SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO)  
finden Veranstaltungen kommunaler Gremien unter Einhaltung der notwendigen 
Hygienestandards, insbesondere der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes statt. 
 
 



Gemeinde Gelting Vorlage
2020-03GV-160

öffentlich

Betreff

Bauleitplanung in der Gemeinde Gelting
7. Änderung des Bebauungsplanes Nr.4 "Suterballig",
Aufstellungsbeschluss
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
Sachbearbeitende Dienststelle:
Bauamt

Datum
06.11.2020

Sachbearbeitung:
Dirk Petersen

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Der Bebauungsplan Nr. 4 wurde 1973 rechtskräftig. Darin ist das Grundstück im Südosten des 
Pflegeheims als öffentliche Grünfläche „Spielplatz“ festgesetzt. Diese Nutzung wird nicht 
ausgeübt. Der Vorhabenträger beabsichtigt auf dieser Fläche barrierefreie Wohnungen für 
Senioren zu errichten. Damit würde das Angebot in direkter Nachbarschaft zum Pflegeheim, 
Sozialstation und Seniorenwohnungen für diese Zielgruppe an einem geeigneten Standort 
erweitert. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum in Gelting, soll auf der 
Fläche Baurecht geschaffen werden. Dazu ist die Änderung des Bebauungsplanes 
erforderlich.
  
Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Gelting beschließt:

1. Für das zentral im Ortsteil Gelting gelegene Gebiet südlich der Straße „Toften“ und 
Westlich der Straße „Süderholm“ wird die 7. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 
„Suterballig“ aufgestellt. Lage und Umfang des Geltungsbereiches sind aus der 
anliegenden Übersichtskarte ersichtlich. 
Planungsziel ist die Bereitstellung von Wohnbauflächen durch Nachverdichtung im 
Innenbereich. 

2. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 
BauGB) sowie von der frühzeitigen Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) wird nach 
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen. 

3. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB).

4. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes soll das Planungsbüro GR Zwo aus Flensburg 
beauftragt werden.

5. Der Entwurf der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Suterballig“ einschließlich 
Begründung (sh. Vorlagenanlage)

… werden in der vorliegenden Form gebilligt …



oder

… werden mit folgenden Änderungen / Ergänzungen gebilligt:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Der Entwurf ist entsprechend zu überarbeiten.

6. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
über die Auslegung zu benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung 
der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden 
Unterlagen ins Internet unter www.amt-geltingerbucht, Rubrik 
Bürgerservice/Bauleitplanung einzustellen.

   

Anlagen:
Gelting, 7. Änderung B-Plan Nr. 4 –Suterballig-, Entwurf  



Gemeinde Gelting 
7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 

Übersichtskarte M = 1 : 5.000

Stand: Entwurf (Behördenbeteiligung / öffentliche Auslegung, November 2020)

GeoBasis-DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)c

"Suterballig"
(Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB)
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Planzeichnung (Teil A)

Gemeinde Gelting

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 "Suterballig"

Kartengrundlage: Bestandsplan vom 03.09.2020, Gemeinde Gelting, Gemarkung Gelting, Flur 1, Vermessungsbüro Bach und Paulsen, Flensburg Maßstab 1: 500

06.11.2020                     -ENTWURF-
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15. Sonstige Planzeichen

II.   Darstellungen ohne Normcharakter

Flurstücksnummer, z.B. 82/17

vorhandene Flurstücksgrenze

vorhandene Geländehöhe in m über N.H.N., z.B. 4,95

vorhandene Böschung

Bemaßung in m, z.B. 3

(§ 9 Abs. 7 BauGB)
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

13. Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

2.  Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß in m über NHN 

Grundflächenzahl

I-II Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß

3.  Überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

(§ 16 BauNVO)

(§ 16 BauNVO)

(§ 16 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

6.  Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Planzeichenerklärung
gemäß Planzeichenverordnung (PlanZV)

I.  Festsetzungen

1.  Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

GH 13,00 

GRZ 0,4

82

17

Zulässige Dachform (Satteldach / Walmdach) SD/WD

Zulässige Dachneigung20°- 40°

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, 

WR (§ 3 BauNVO)Reines Wohngebiet

AutoCAD SHX Text
4,95



Gemeinde Gelting  

7. Änderung Bebauungsplan Nr. 4 „Suterballig“ 
 

Text (Teil B) Entwurf  (Stand: 06.11.2020) 
 

 

1. Grünfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

Innerhalb der festgesetzten Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung 

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind die bestehenden Gehölze dau-

erhaft zu erhalten und ist die Bepflanzung flächig dicht zu ergänzen.   

 

 

2. Örtliche Bauvorschriften                             (§ 84LBO) 

2.1. Dacheindeckung:  
1Zulässig sind nur nicht glänzende, nicht reflektierende Materialien in den Farbtö-

nen rot bis braun und anthrazit; bei Nebendächern auch transparente Eindeckun-

gen. Ziff 2.4 bleibt unberührt.   

 

2.2. Außenwände: 

Zulässig ist Sichtmauerwerk und Putz. 

Teilflächen bis zu 30 % der Gesamtoberfläche der Wandabwicklungen dürfen in 

anderen Materialen ausgebildet werden; Fenster- und Türöffnungen werden als Teil 

der jeweiligen Wandflächen übermessen. 

 

2.3. Die einschränkenden Festsetzungen der Ziff. 2.1 bis 2.2 gelten nicht für Carports, 

freistehende Garagen und Nebenanlagen. 

 

2.4. Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie auf oder in der Dachfläche sind zulässig, 

soweit die jeweilige Dachneigung eingehalten wird. 

 

Hinweis zu Ziff 7 – Örtliche Bauvorschriften 

Gemäß § 82 Abs. 1 Nr.1 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) 

handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig den unter Ziff. 8 festgesetzten örtli-

chen Bauvorschriften zuwiderhandelt; die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 82 Abs. 3 LBO 

mit einer Geldbuße geahndet werden. 
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1. Lage und Umfang des Planungsgebietes 

Das Plangebiet liegt im südwestlichen Bereich der Ortslage von Gelting, westlich der Straße 

„Süderholm“ und südlich der Straße „In den Toften“. Der Geltungsbereich der Planänderung 

umfasst ca. 1.580 m² 

 

2. Planungsziel und Planungserfordernis 

Der Bebauungsplan Nr. 4 wurde 1973 rechtskräftig. Darin wurden die von dieser Änderung 

betroffenen Flächen als reines Wohngebiet bzw. der südliche Teil als öffentliche Grünfläche 

„Spielplatz“ festgesetzt. Mit der 4. Änderung zum B-Plan Nr. 4 wurde der nördliche Teil als 

reines Wohngebiet festgesetzt und durch entsprechend großzügige Baufenster der Bau ei-

nes Senioren-Pflegeheimes ermöglicht. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Wohn-

gebäude mit Seniorenwohnungen, für die Betreuungsleistungen durch das Pflegeheim an-

geboten werden.  

 

  
Auszug digitaler Atlas Nord; geltende Bebauungspläne 

 

Auch innerhalb des Geltungsbereichs ist die Schaffung weiterer barrierefreier Wohnungen 

vorgesehen. Die Gemeinde sieht darin eine sinnvolle Nachverdichtung für diesen Bereich 

der Ortslage und möchte damit der anhalten hohe Nachfrage nach Wohnraum Rechnung 

tragen. Da die vorhandene Freifläche bereits seit langem nicht mehr als Spielplatz genutzt 

wird und auch die festgesetzte Wegeverbindung nicht umgesetzt ist, möchte die Gemeinde 
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für diese Fläche nun Baurecht zur Entwicklung von seniorengerechten Wohnungen schaffen. 

Dazu ist die Änderung des B-Planes erforderlich. 

 

3. Planverfahren 

Die Aufstellung der B-Planänderung dient der Bereitstellung von Wohnbauland, die Fläche 

ist allseitig von Bebauung umgeben. Der Bebauungsplan wird daher für eine Maßnahme der 

Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB aufgestellt.  

Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens ist die Einhaltung 

eines der in Abs. 1 des § 13a BauGB genannten Schwellenwerte. Da bei einer Plangebiets-

größe von ca. 1.600 m² die festgesetzte Grundfläche zwangsläufig weniger als 20.000 m² 

beträgt, kommt Verfahrensvariante nach § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. 

Durch die Planung werden erkennbar keine UVP-pflichtigen Vorhaben begründet und keine 

FFH- oder Vogelschutzgebiete beeinträchtigt. Auch liegen der Gemeinde keine Anhaltspunk-

te dahingehend vor, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 

Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 S.1 BImSchG zu beachten sind. Der Be-

bauungsplan kann daher im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt wer-

den. 

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und somit 

von der Erstellung des Umweltberichts abgesehen (§ 13 Abs. 3 BauGB). Weiterhin gelten 

sich möglicherweise ergebende Eingriffe i.S.d. § 1 a Abs. 3 S. 5 BauGB als vor der planeri-

schen Entscheidung erfolgt oder zulässig, so dass aus der Planung heraus kein Ausgleich-

serfordernis erwächst. Es bedarf hierzu also keiner Untersuchung, ob und in welchem Um-

fang sich bei Durchführung der Planung Eingriffe ergeben oder intensiviert werden. Gleich-

wohl sind sich ggf. aufdrängende andere betroffene Umweltbelange zu ermitteln, zu bewer-

ten und in die Abwägung einzustellen. Auch sind nur städtebauliche Eingriffe in Naturhaus-

halt und Landschaftsbild (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) von der Ausgleichsverpflichtung befreit. 

Sofern Eingriffe in nach anderen Rechtsgrundlagen geschützte Güter vorgenommen werden, 

sind diese zwingend zu kompensieren (vgl. Kapitel 7 Umwelt). 

 

4. Entwicklung der Planung 

Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB regelmäßig aus dem Flächennutzungs-

plan (FNP) zu entwickeln. Im Ursprungs-FNP der Gemeinde Gelting ist das Plangebiet be-

reist als Reines Wohngebiet ausgewiesen.  

Somit ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
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 Ausschnitt FNP Gemeinde Gelting (o. M.) 

 

5. Ziele und Inhalte der Planung 

Planungsziel ist es, im Rahmen einer Innenentwicklungsmaßnahme Wohnbauland bereitzu-

stellen. In der Gemeinde Gelting besteht diesbezüglich dringende Nachfrage.  

 

Zur Umsetzung dieses Planungsziels trifft der Bebauungsplan folgende Regelungen: 

Entsprechend der Festsetzungen im Ursprungsbebauungsplan sowie der 4. Änderung zum 

B-Plan Nr. 4 wird auch für diese Änderung als Art der baulichen Nutzung ein reines Wohn-

gebiet nach § 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Hier können Wohngebäude 

und andere der Zweckbestimmung entsprechende, wohnverträgliche Nutzungen unterge-

bracht werden.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird geregelt durch Festsetzungen zur Grundfläche (GRZ), 

zur zulässigen Zahl der Vollgeschosse sowie zur zulässigen Gebäudehöhe (GH). Die Fest-

setzung einer GRZ von 0,4 orientiert sich an der Dichte wie sie bereits durch die 4. Änderung 

des B-Planes Nr. 4 für das westlich angrenzende Grundstück festgesetzt wurde. Die Zahl der 

Vollgeschosse (I-II) ermöglicht neben dem „normalen“ eingeschossigen Haus mit ausgebau-

tem Dachgeschoss auch eine zweigeschossige Bauform. Durch die Festsetzung der maxi-

mal zulässigen Gebäudehöhe wird dabei – im Zusammenwirken mit der Regelung zur Dach-

neigung - eine ortsunangemessene Höhenentwicklung verhindert. 

Die überbaubare Grundstücksfläche („Baufenster“) wird durch die Festsetzung von Baugren-

zen geregelt. Die Baugrenzen schließen unmittelbar an die in der 4. Änderung des B-Planes 

Nr. 4 festgesetzten Baugrenzen an.  

Im Süden des Plangebiets ist laut Landschaftsplan ein Knick, der dem Biotopschutz nach § 

21 LNatSchG unterliegt. Mit dieser Planung gerät das betroffene Teilstück des Knicks end-

gültig in die Binnenlage von Baugebieten. Daher ist nach Abstimmung mit der Unteren Na-
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turschutzbehörde der Knick zu entwidmen (vgl. Kapitel 7 Umwelt). Laut Durchführungsbe-

stimmungen zum Knickschutz1  soll die Fläche des entwidmeten Knicks als Grünfläche und 

ggf. mit Erhaltungsgebot festgesetzt werden. Um den dauerhaften Erhalt eines Gehölzstrei-

fens an diesem Standort zu sichern, wird ein Erhaltensgebot nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 b 

BauGB getroffen. Die Festsetzung einer Grünfläche ist diesbezüglich nicht zielführend und 

unterbleibt daher.  

 

6. Erschließung 

Das Plangebiet ist voll erschlossen.  

Das Plangebiet sowie das westlich angrenzende Flurstück 567 und Zuwegung von der Stra-

ße „In den Toften“ befinden sich allesamt im Eigentum des Vorhabenträgers. Die verkehrli-

che Erschließung soll auch weiterhin über die Zufahrt (Flurstück 532 und Flurstück 82/63) 

erfolgen. 

 

7. Umwelt 

Da der Bebauungsplan nach § 13 a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB aufgestellt wird, kann entspre-

chend dortigem Verweis auf § 13 Abs. 3 S. 1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB, dem Umweltbericht und den zugehörigen, ergänzenden Elementen abgesehen wer-

den. Weiterhin gelten sich möglicherweise ergebende Eingriffe i.S.d. § 1 a Abs. 3 S. 5 

BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, so dass aus der Pla-

nung heraus kein Ausgleichserfordernis erwächst. Es bedarf hierzu also keiner Untersu-

chung, ob und in welchem Umfang sich bei Durchführung der Planung Eingriffe ergeben o-

der intensivieren. 

Gleichwohl sind sich ggf. aufdrängende andere betroffene Umweltbelange zu ermitteln, zu 

bewerten und in die Abwägung einzustellen. Auch sind nur städtebauliche Eingriffe in Natur-

haushalt und Landschaftsbild (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) von der Ausgleichsverpflichtung 

bzw. der Pflicht zur Berücksichtigung dieser Belange in der Abwägung befreit. Sofern Eingrif-

fe in nach anderen Rechtsgrundlagen geschätzte Güter vorgenommen werden, sind diese 

zwingend zu kompensieren. 

Weiterhin sind Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zu beachten, und es sind gegebe-

nenfalls Aussagen zur Abweichung der Planung von den Zielen der Landschaftsplanung zu 

treffen (§ 9 Abs. 5 S. 3 BNatSchG). 

 

Artenschutz nach § 44 BNatSchG 
Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten für die in Anhang IV a und b der FFH-RL aufge-

führten Tier- und Pflanzenarten sowie für alle europäischen Vogelarten2. Ein Verbotstatbe-

                                                 

 

1 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein – 
V 534-531.04 (20.01.2017) 
2 siehe Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein: Verfahrenser-

lass zur Bauleitplanung vom 18.02.2019, Punkt 10.2 
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stand liegt nicht vor, soweit die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt werden kann.  

Es wurde eine Abschätzung des Lebensraumpotenzials für bestimmte Artengruppen durch-

geführt. Die Analyse erfolgte auf der Grundlage einer Begehung (28.09.2020). Vertiefende 

faunistische Kartierungen wurden nicht durchgeführt. 

Der nördliche Teil des Plangebietes wird als größtenteils versiegelter Parkplatz genutzt. Im 

Norden des Parkplatzes stehen 4 Bäume (Ahorn), die zu einer Baumreihe an der Zufahrt 

(außerhalb des Plangebietes) gehören. 

Der südliche Teil des Plangebietes stellt sich als ungenutzte Grünfläche mit verfilztem Be-

wuchs aus Gräsern und einzelnen Ruderalstauden dar. Auf der westlichen Seite, zum Senio-

renwohnheim, befindet sich eine Böschung. Auf der westlichen Seite steht eine Gartenhütte 

aus Holz, auf der östlichen Seite eine jüngere Blutbuche. An der südlichen Grenze ragt ein 7 

m langer Knickabschnitt in das Plangebiet. Dieser stellt das östliche Ende des südlich des 

angrenzenden Seniorenheimes verlaufenden Knicks dar. Der Knick unterliegt dem Bio-

topschutz nach § 21 LNatSchG.  

Der Knickabschnitt ist in einem degenerierten Zustand und geprägt von Jungwuchs. Ältere 

Bäume/Überhälter sind nicht vorhanden. Im Knick liegen Gartenabfälle.  

Aufgrund der Lage im Ortsbereich mit zu allen Seiten angrenzender Wohnbebauung besteht 

hinsichtlich des Lebensraumes für Vögel eine Vorbelastung der Fläche. Somit ist mit dem 

Vorkommen gegenüber Scheuchwirkung besonders empfindlicher Vögel hier nicht zu rech-

nen.  

In den Gehölzstrukturen im Planungsgebiet ist lediglich mit Arten zu rechnen, die in Schles-

wig-Holstein weit verbreitet sind und die nicht auf einen speziellen Standort angewiesen sind 

und somit ausweichen können.  

Das Baufenster ragt in den Kronenbereich der im Osten stehenden Buche sowie der im Nor-

den stehenden Ahornbäume. Gegebenenfalls würden diese Bäume wegfallen. Die Bäume 

haben Stammumfänge zwischen 75 - 90 cm. 

Per Gesetz sind alle Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit im Zeit-

raum vom 1. Oktober bis 1. März zulässig. Bei Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen 

Rodungszeiten sind erhebliche Beeinträchtigungen von Vogelarten nicht zu erwarten. Arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände treten damit nicht ein. 

Bei den ggfs. zu rodenden Gehölzen waren vom Boden aus keine Höhlungen, die als Fle-

dermausquartiere dienen könnten, vorhanden. Die Gartenhütte kann aufgrund der nicht vor-

handenen Frostfreiheit allenfalls als Sommerquartier dienen.  

Da der Abriss der Gartenhütte voraussichtlich außerhalb der Wochenstubenzeit durchgeführt 

wird (außerhalb 15.05. bis 31.07.), ist nicht damit zu rechnen, dass Wochenstuben betroffen 

sein können.  

Quartiere von Fledermäusen werden somit voraussichtlich nicht beeinträchtigt.  

Im Falle des Fundes von Fledermäusen beim Abriss ist der Abriss sofort zu stoppen und die 

Untere Naturschutzbehörde zu verständigen. 

Es ist nicht damit zu rechnen, dass nach § 44 BNatSchG geschützte Arten durch das Vorha-

ben beeinträchtigt werden. 
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Biotopschutz 
Der 7 m lange degradierte Knick im Süden des Plangebietes unterliegt dem Biotopschutz 

nach § 21 LNatSchG.   

In Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde3 ist der Knickabschnitt, da er durch die 

Planung in eine Binnenlage gerät, zu entwidmen und als Grünfläche zu erhalten.  

Gemäß Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz4 können Beeinträchtigungen als 

ausgeglichen gelten, wenn die betroffenen Knicks als „Grünfläche“ gemäß § 9 Absatz 1 

Nummer 15 BauGB – ggf. mit Erhaltungsfestsetzungen für Bäume und Sträucher gemäß § 9 

Absatz 1 Nummer 25b BauGB – ausgewiesen werden und ein externer Ausgleich im Ver-

hältnis 1:1 für den entwidmeten Knick erfolgt.  

Für die Entwidmung des 7 m langen Knickabschnittes wäre somit ein Ausgleich von 7 m er-

forderlich.  

Der Ausgleich erfolgt über ein Ökokonto oder die Schließung einer noch näher zu bestim-

menden Feldzufahrt im Rahmen des zu stellenden Antrages auf Knickentwidmung. 

 
Abweichung des Planungszieles von der Landschaftsplanung  

Die vorgesehene bauliche Nutzung im Bereich der Satzung weicht von den Inhalten des 
Landschaftsplanes der Gemeinde Gelting ab. Aus Sicht der Gemeinde werden jedoch die 
Ziele des Naturschutzes dadurch nicht erheblich beeinträchtigt. Sie hat der Zielsetzung der 
künftigen Art der Bodennutzung - Wohngebiet - einen Vorrang vor den Belangen des Natur-
schutzes eingeräumt.  

Die Abweichung von den Ergebnissen der Landschaftsplanung der Gemeinde Gelting be-
gründet die Gemeinde wie folgt:  

Der Landschaftsplan der Gemeinde Gelting sieht im südlichen Teil des überplanten Berei-
ches keine Wohnbaufläche vor.  

In der Bestandskarte des Landschaftsplanes (1995) ist der nördliche Teil bereits als Sied-
lungsfläche, der südliche Teil als Grünfläche dargestellt. 

In der Entwicklungskarte des Landschaftsplanes (1997) sind keine weiteren Entwicklungszie-
le für die Fläche benannt.   

Von der Planung ist der im Süden des Plangebietes vorhandene Knick betroffen. Dieser 
kann erhalten werden, muss aber, aufgrund der zukünftigen Binnenlage entwidmet und ent-
sprechend ausgeglichen werden.  

Bei der Fläche handelt es sich um eine Innenentwicklungsfläche, die zu allen Seiten von 
vorhandener Bebauung umgeben ist.  

Da eine Innenentwicklungsfläche in Anspruch genommen wird und der Eingriff in ein ge-
schütztes Biotop entsprechend ausgeglichen werden kann, ist es aus Sicht der Gemeinde 
Gelting im vorliegenden Fall vertretbar, von den Ergebnissen der gemeindlichen Land-
schaftsplanung abzuweichen, um so weitere Wohnbebauung im Ortsbereich entwickeln zu 
können.  

                                                 

 
3 Untere Naturschutzbehörde: Frau Ernst, Telefonat am 1.10.2020 
4 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 20. Januar 2017 
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Das Erfordernis einer Fortschreibung der gemeindlichen Landschaftsplanung wird im vorlie-
genden Fall nicht gesehen. 

 

Bodenschutz 

Bei den Erschließungsarbeiten sind die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes zu be-

achten. 

 

8. Flächenbilanz 
(die Flächengrößen sind digital aus der Planzeichnung abgegriffen und auf voll m² gerundet) 

Nutzung ca. m² 

Reines Wohngebiet WR 1.564  

Gehölzstreifen 17 

Geltungsbereich gesamt 1.581 

 

 

Die Begründung wurde mit Beschluss Gemeindevertretung vom ……… gebilligt. 

 

 

 

Gelting, am   

………………………………………………… 

 

    (Kratz)  

Bürgermeister 



Gemeinde Gelting Vorlage
2020-03GV-163

öffentlich

Betreff

Ortskernentwicklung Gelting
Umsetzung des Schlüsselprojektes "Feuerwehrgerätehaus Gelting"
Sachbearbeitende Dienststelle:
Bauamt

Datum
27.11.2020

Sachbearbeitung:
Dirk Petersen

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung) Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) 15.12.2020 Ö

Sachverhalt:
Aus der Konzeptionserstellung Orts(kern)entwicklung Gelting ist das Schlüsselprojekt Nr. 9 
„Feuerwehrgerätehaus Stenderup“ (Ziel: Öffentliche und soziale Dienstleistungen 
bedarfsgerecht vorhalten) zur Umsetzung durch die Gemeinde (Gemeindevertretung vom 
23.06.2020) beschlossen worden.   

Mit Zuwendungsbescheid vom 14.10.2020 wird das Projekt mit 145.923,75 € aus GAK-Mitteln 
3.0. Dorfentwicklung gefördert.

Folgende Kosten- und Finanzierungsübersicht liegt diesem zugrunde:

GAK-Mittel: 145.923,75 €
Eigenmittel Gemeinde:   51.199,75 €

Gesamt:                   197.123,50 €

In der gemeindlichen Haushaltsplanung 2020 wurde bereits 110.000 € für das Vorhaben 
bereitgestellt.
   
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Gelting stimmt der Umsetzung des Schlüsselprojektes 9 „Umbau und 
Erweiterung des Feuerwehrgeräteshauses Stenderup“ mit einem Gesamtvolumen von 
197.123,50 € bei einem Eigenanteil der Gemeinde von 51.199,75 € zu. 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die notwendige Ausschreibung zu veranlassen, 
entsprechende Aufträge zu erteilen sowie die Fördermittel abzurufen. 
   

Anlagen:
  



Gemeinde Gelting Vorlage
2020-03GV-164

öffentlich

Betreff

Ortskernentwicklung Gelting
Schlüsselprojekt "Sportstättenentwicklung-Umkleidegebäude"
Sachbearbeitende Dienststelle:
Bauamt

Datum
27.11.2020

Sachbearbeitung:
Dirk Petersen

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung) Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) 15.12.2020 Ö

Sachverhalt:
Aus der Konzeptionserstellung Orts(kern)entwicklung Gelting ist das Schlüsselprojekt Nr. 10 
„Modernisierung des Sportplatzes - einschließlich Umkleidegebäude“ (Ziel: Sportstätten und 
Bewegungsräume erhalten und entwickeln) zur Umsetzung durch die Gemeinde 
(Gemeindevertretung vom 23.06.2020) beschlossen worden. Die Gemeindevertretung hatte 
in ihrer Sitzung vom 25.06.2019 für die Laufbahn bereits Haushaltsmittel von 200.000 € 
freigegeben. Durch die Erweiterung des Schlüsselprojektes und die erhöhten 
Fördermöglichkeiten des Gesamtprojektes gestalten sich die finanziellen 
Rahmenbedingungen wie folgt:   

Mit Zuwendungsbescheid vom 18.11.2020 wird das Projekt mit 725.010,13 € aus GAK-Mitteln 
3.0. Dorfentwicklung  gefördert.

Folgende Kosten- und Finanzierungsübersicht liegt diesem zugrunde:

GAK-Mittel: 725.010,13 €
MTV Gelting: 100.000,00 €
MILIG (Sportförderung): 194.350,00 €
Eigenmittel Gemeinde: 339.786,71 €

Gesamt:                     1.359.146,84 €

Durch die anteilige Finanzierung der GAK-Mittel ist der Eigenanteil der Gemeinde von 
314.798,84 (Antrag) auf 339.786,71 € (Zuwendungsbescheid) gestiegen.

Durch die Umsetzung des Schlüsselprojektes ist ein wichtiger Baustein aus dem 
Ort(kern)entwicklungskonzept Gelting erfolgt.
   
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Gelting stimmt der Umsetzung des Schlüsselprojektes 10 
„Modernisierung des Sportplatzes – einschließlich Umkleidegebäude“ mit einem 
Gesamtvolumen von 1.359.146,84 €, einer Förderquote von 75 % und einem  erhöhten 
Eigenanteil der Gemeinde (plus 24.987,87 €) in Höhe von 339.786,71 € zu. 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die notwendige Ausschreibung zu veranlassen, 
entsprechende Aufträge zu erteilen sowie die Fördermittel abzurufen. 



   

Anlagen:
   



Gemeinde Gelting Vorlage
2020-03GV-158

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschluss über die Finanzierungsvereinbarung 
Kindertagesstätte
Sachbearbeitende Dienststelle:
Hauptamt

Datum
19.10.2020

Sachbearbeitung:
Kirsten Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung) 17.11.2020 Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) 24.11.2020 Ö

Sachverhalt:
Gemäß § 25 Abs. 4 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes in der bis zum 31.12.2019 
geltenden Fassung schlossen die Standortgemeinden und die freien Träger von 
Kindertageseinrichtungen schriftliche Vereinbarungen über die Finanzierung und die die 
Finanzierung betreffenden Angelegenheiten ab (Finanzierungsvereinbarungen). 
Gemäß § 13 Abs. 2 des neuen Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) können die 
Standortgemeinden auch weiterhin die Auswahl eines Kindertagesstättenträgers vom 
Abschluss einer solchen Vereinbarung abhängig machen. 
In den Übergangsvorschriften gemäß § 57 KiTaG ist der Fortbestand der bestehenden 
Finanzierungsvereinbarungen bis Ende 2024 gesichert. Gemäß § 57 Abs. 2 Nr. 2 KiTaG haben 
Einrichtungsträger einen Anspruch auf Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit der 
Standortgemeinde. Gemäß § 57 Abs. 2 KiTaG müssen alle am 01.01.2020 bestehenden 
Finanzierungsvereinbarungen mit Wirkung ab dem 1. August 2020 an bestimmte 
Anforderungen angepasst werden. Das betrifft insbesondere die Einhaltung der 
Fördervoraussetzung nach Teil 4 des KiTaG, also aller in dem Gesetz enthaltenen 
personellen, räumlichen und organisatorischen Standards. Das Gesetz geht also von einer 
Fortgeltung der bestehenden Finanzierungsvereinbarungen aus, erzwingt jedoch die 
Anpassung all dieser Vereinbarungen zum 1. August 2020. 

Das ursprünglich für den 01. August 2020 geplante Inkrafttreten des 
Kinderförderungsgesetztes musste als Konsequenz aus den getroffenen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Covid-19-Pandemie um fünf Monate verschoben werden. Das Gesetz tritt 
somit erst zum 01. Januar 2021 in Kraft. Einzelne Regelungen sind jedoch bereits ab 
01.08.2020 in Kraft.
Dies sind u.a. die Einführung eines einheitlichen Elternbeitragsdeckel für die Betreuung von 
Kindern unter und über 3 Jahren,  Qualitätsverbesserungen in der Fachkraft-Kindbetreuung, 
Wunsch- und Wahlrecht, landesweit einheitliche Regelungen zur Geschwisterermäßigung, 
sowie die verpflichtende Teilnahme an der Kita-Datenbank.

Für die Gemeinde Gelting als Standortgemeinde der ADS-Kindertagesstätte und des ev.-luth. 
Regenbogenkindergartens gilt es daher mit den Trägern eine Finanzierungsvereinbarung 
abzuschließen.

Für die Erarbeitung der Finanzierungsvereinbarungen hat der SHGT eine Arbeitshilfe 
erarbeitet. Der gesamte Prozess der Kita-Reform wird durch einen Arbeitskreis beim SHGT 
bestehend aus Mitarbeitern der Verwaltungen begleitet. Die 14. Sitzung des AK zur 
Neuordnung der Kita-Finanzierung findet am 02.11.20 statt.



Die für die Standortgemeinde Gelting abzuschließenden Finanzierungsvereinbarungen 
befinden sich derzeit im Abstimmungsprozess mit den Trägern.

Grundsätzlich ist anzustreben, das die Finanzierungsvereinbarungen ein einheitliches 
Grundgerüst aufweisen, die wesentlichen Bestandteile beinhalten und darauf hinweisen, dass 
diese nur bis Ende 2024 Bestand haben, da ab 01.01.2025 die Evaluation abgeschlossen sein 
soll und damit keine Defizitabdeckung mehr gilt, sondern vielmehr Vereinbarungen 
geschlossen werden, die u. a. eine Kostenverteilung der über dem Standard-Qualitäts-Kosten-
Modell angebotenen Betreuung regelt.

Der Entwurf der abzuschließenden Finanzierungsvereinbarung ist beigefügt. 
   
Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting empfiehlt der Gemeindevertretung 
folgenden Beschluss:

Die Gemeindevertretung Gelting beschließt den Abschluss von Finanzierungsvereinbarungen 
mit der ADS-Kindertagesstätte und des ev.-luth. Regenbogenkindergartens mit Wirkung zum 
01.01.2021 nach dem vorliegenden Entwurf.
   

Anlagen:
Muster-Finanzierungsvereinbarung Gelting
   



 

 

Vereinbarung auf Grundlage von § 57 Abs. 2 Nr. 2  
des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG)  

 

zwischen  

XXXXXXXXXXXXXXX 

(vertreten durch XXXXX ) 

-nachstehend „Träger“ genannt- 

 

und 

der Gemeinde Gelting 

(vertreten durch den Bürgermeister) 

 

Präambel 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass das neue Kindertagesförderungsgesetz auf die bestehende 
Finanzierungsvereinbarung Anwendung findet und das bisherige Kindertagesstättengesetz ersetzt. 

Diese Vereinbarung setzt das bisherige Prinzip der Fehlbedarfsfinanzierung durch die Gemeinde 
Gelting gegenüber dem Träger bis zum 31. Dezember 2024 fort. Ab dem 1. Januar 2025 hat der Träger 
einen direkten Anspruch gegenüber dem Kreis Schleswig-Flensburg (örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe) auf Förderung der Standardqualität, der sich auf einen monatlichen pauschalen 
Gruppenfördersatz bzw. einen monatlichen pauschalen Fördersatz pro betreutem Kind gemäß § 15 in 
Verbindung mit § 36 Abs. 1 und Abs. 2 KiTaG bezieht. Daher endet der Finanzierungsanspruch des 
Trägers gegenüber der Gemeinde Gelting zum 31.12.2024. Die Vereinbarungspartner streben daher 
gemeinsam an, dass die Kosten der Kindertageseinrichtung für die Arbeit nach dem SQKM bis 
spätestens Ende 2024 durch den Förderanspruch des Trägers aus § 15 KiTaG gegenüber dem Kreis 
Schleswig-Flensburg abgedeckt werden können und keine weitere Finanzierung durch die Gemeinde 
Gelting mehr erfolgt. 

Über eine eventuelle Finanzierung von Qualitäten über das SQKM hinaus durch die Gemeinde Gelting 
ab dem 01.01.2025 werden im Jahr 2024 Verhandlungen zwischen den Vertragspartnern 
aufgenommen. 

 

§ 1  
Vereinbarungsgegenstand 

Gegenstand der Vereinbarung ist die anteilige Finanzierung der Betriebskosten der  
XXX-Kindertagestätte im XXXXXXX,, durch die Gemeinde Gelting und die Ausgestaltung des 
Betreuungsangebotes unter Sicherung der Fördervoraussetzungen nach Teil 4 des KiTaG und die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinbarungspartnern. 

 
 
 
 

§ 2 
Grundstück, Gebäude und Investitionen 



 

 

(1) Der Träger stellt XXXXXXXX eine Kindertagesstätte mit Gruppenräumen ( z.Zt. x Regelgruppe, x 
Altersgemischte Gruppe, x Krippengruppen  ) und den dazugehörenden Nebenräumen zu Verfügung. 
Die Anforderungen gem.§ 23 KiTaG werden erfüllt. 

§ 3  
Betreuungsangebot 

(1) Das in der Kindertageseinrichtung XXXXX vorhandene Betreuungsangebot wird anhand der 
Gruppenarten gemäß § 17 Abs. 1 KiTaG und der Gruppengrößen gemäß § 25 KiTaG einschließlich 
Öffnungszeiten und Randzeitenbetreuung festgelegt.  

(2) Veränderungen des Regel-Betreuungsangebots sind nur im Einvernehmen mit der Gemeinde 
Gelting und im Rahmen des Bedarfsplans möglich. 
 

§ 4  
Schließzeiten / Zahl der Schließtage 

 
Die Zahl der Schließtage der einzelnen Gruppen wird auf die Höchstgrenze von 20 Tagen gem.  
§ 22 KiTaG festgelegt.  
 

§ 5  
Einhaltung der Fördervoraussetzungen und Rückgriff 

 
(1) Der Träger erfüllt alle Aufgaben der Verwaltung, Betreuung und Erziehung gem. § 22 ff SGB VIII 
und des KiTaG. Der Träger verwaltet die Einrichtung und trägt die Personal- und Finanzhoheit. Er erlässt 
die Kita-Ordnung und in Absprache mit der Gemeinde Gelting die Beitragsordnung. Der Träger führt 
den Betrieb der Kita mit einer gültigen Betriebserlaubnis für den derzeitigen Standort. 
  
(2) Die Fördervoraussetzungen für Kindertageseinrichtungen gemäß Teil 4 des KiTaG unter 
Berücksichtigung der Übergangsregelungen gemäß § 57 KiTaG sind vom Träger im Rahmen der 
weiteren Bestimmungen dieser Vereinbarung einzuhalten. 
Die Gemeinde Gelting sichert im Gegenzug die Finanzierung der Betriebskosten der Kita und die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinbarungspartnern zu. 
 
(3) Der Träger kann die Gruppengröße in dem gemäß § 25 Abs. 2 KiTaG zulässigen Maße erhöhen, 
wenn die Gemeinde Gelting dies zur Deckung des Betreuungsbedarfes für erforderlich hält und die 
räumlichen Anforderungen dieses hergeben. 
 
(4) Höherwertige als in Teil 4 des KiTaG vorgesehene Standards erfüllt die Kindertageseinrichtung nur, 
sofern dies in einer gesonderten Vereinbarung geregelt wird oder sofern diese gem. § 16 Abs. 3 KiTaG 
ausschließlich mit Mitteln des Trägers finanziert werden.  
 
 (5) Der Träger verpflichtet sich im Falle einer Rückforderung von Fördermitteln durch den Kreis 
Schleswig-Flensburg im Verfahren gegen die Gemeinde Gelting mitzuwirken. 

(6) Sofern Verstöße gegen Teil 4 des KiTaG zu einem Verlust des Förderanspruchs oder zu einer 
Rückforderung von gewährten Fördermitteln durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
führen, kann die Gemeinde Gelting den Einrichtungsträger in Regress nehmen. In diesem Fall hat die 
Gemeinde Gelting den Einrichtungsträger schriftlich darüber zu unterrichten, dass er zur Erstattung 
verpflichtet ist. Der zu erstattende Förderbetrag ist innerhalb eines Monats nach der schriftlichen 
Unterrichtung vom Einrichtungsträger an die Stadt zu zahlen.  

 

§ 6  
Aufnahme von Kindern und Beendigung des Betreuungsverhältnisses 



 

 

(1) Der Träger nimmt ganzjährig im laufenden Kindergartenjahr Kinder auf. Gleichzeitig schöpft es alle 
Möglichkeiten aus, die eine Optimierung der Auslastung und Minimierung der Leerstände herbeiführen 
(z.B. Buchbarkeit des gesamten Gruppenangebots, Überwechseln der Krippenkinder gem. § 17 Abs. 2 
und Abs. 4 KiTaG). Dabei ist die Anmeldesituation zu berücksichtigen. 

(2) Die Aufnahme eines Kindes in die Kindertageseinrichtung darf weder aus Gründen seiner Herkunft, 
seiner Nationalität oder seiner geschlechtlichen Identität noch aus konfessionellen, weltanschaulichen 
oder ethnischen Gründen abgelehnt werden. 

(3) Aus Gründen einer Behinderung oder drohenden Behinderung darf die Aufnahme eines Kindes in 
eine Gruppe nicht abgelehnt und ein Betreuungsverhältnis nicht beendet werden, es sei denn die 
Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Förderung des Kindes sind in der Gruppe nicht gegeben und 
können nicht mit vertretbarem Aufwand geschaffen werden. Der Träger verpflichtet sich, die Ablehnung 
der Aufnahme oder die Beendigung des Betreuungsverhältnisses aus den in Satz 1 genannten 
besonderen Gründen dem Kreis Schleswig-Flensburg mitzuteilen. 

(4) Der Träger verpflichtet sich, Kinder mit Wohnsitz in der Gemeinde Gelting vorrangig aufzunehmen. 

(5) Der Träger legt schriftliche Aufnahmekriterien für den Fall fest, dass die Zahl der Anmeldungen die 
Zahl der Plätze übersteigt. Über die Aufnahmekriterien wird das Einvernehmen mit der Gemeinde 
Gelting hergestellt.  

(6) Das Freihalten von Plätzen für den Fall, dass Kinder aus der Gemeinde Gelting nachgemeldet 
werden, ist nicht zulässig. Aus dem Grund des Wegzugs des Kindes darf der Träger das 
Betreuungsverhältnis nicht beenden oder die Verlängerung der Betreuung in der Einrichtung ablehnen. 

(7) Kinder aus anderen Bundesländern werden nur aufgenommen, wenn eine Finanzierungszusage des 
anderen Bundeslandes (des zuständigen Jugendhilfeträgers) vorliegt. 

(8) Der Betreuungsvertrag darf eine Beendigung des Betreuungsverhältnisses durch den Träger nur 
aus wichtigem Grund zulassen und muss eine Pflicht zur unverzüglichen Mitteilung des wichtigen 
Grundes in Textform vorsehen. 

§ 7 
Betriebskosten 

(1) Zuschussfähige Betriebskosten sind die angemessenen Kosten des Personals und die 
angemessenen Sachkosten, die ausschließlich durch den Betrieb der Kindertageseinrichtung für das 
Betreuungsangebot nach § 3 entstehen. Für den Betrieb sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu beachten. 

(2) Wird in der Kindertageseinrichtung ein Kind betreut, für das nach den Vorschriften der §§ 86, 86c 
oder 86d SGB VIII ein örtlicher Träger außerhalb Schleswig-Holsteins zuständig ist, werden anteilige 
Betriebskosten für dieses Kind in Abzug gebracht. 
 
 

§ 8 
Angemessene Kosten des Personals 

(1) Der angemessene Bedarf an Personal ergibt sich aus § 37 Abs. 2 des KiTaG in der jeweils gültigen 
Fassung. Der Träger hat anzustreben, die Fachkräfte nicht über die in § 37 Abs. 1 KiTaG genannten 
Entgeltgruppen hinaus zu besetzen. Notwendige Abweichungen, insbesondere bei der vergeblichen 
Besetzung einer Zweitkraftstelle mit einer SPA und stattdessen die Besetzung mit einer höher 
vergüteten Erzieherin sind möglich, um den Personalschlüssel gem. KiTaG in der Einrichtung erfüllen 
zu können. 



 

 

Zuschussfähig sind die sich aus Teil 4 des KiTaG ergebenden angemessenen Personalkosten, 
höchstens jedoch die bei tarifgerechter Bezahlung nach geltenden Bestimmungen des pädagogischen 
Personals in Kindertagesstätten, notwendigen Aufwendungen.  

(2) Die angemessenen Kosten des pädagogischen Personals bestehen nur aus den Aufwendungen für: 

1. die Vergütungen der in der Einrichtung sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, soweit diese zum 
pädagogischen Personal zählen, 

2. die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung nach den gesetzlichen Vorschriften, 

3. die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitssicherheit und der Arbeitsmedizin und 

4. die Arbeitgeberzahlungen zu einer vorhandenen zusätzlichen betrieblichen Altersversorgung, 
maximal in Höhe der Umlagen und Beiträge, die bei einer Versicherungspflicht des pädagogischen 
Personals an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für vergleichbare Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst zu entrichten wären. 

(3) Über die Beschäftigung nichtpädagogischen Personals ist zwischen dem Träger und der Gemeinde 
Gelting Einvernehmen zu erzielen. Hierbei handelt es sich um Reinigungskräfte, Mitarbeitende in der 
Küche, Hausmeister, und Gärtner gem. Stellenplan. Weiteres Personal, wie z.B. Mitarbeitende für 
Projekte, gehört nicht hierzu. Soweit bei Abschluss dieser Vereinbarung nichtpädagogisches Personal 
beschäftigt ist, gilt das Einvernehmen als hergestellt. Hierfür anfallende Personalkosten werden nach 
Maßgabe des § 8 Abs. 2 als angemessen berücksichtigt. 

 

§ 9 
Angemessene Sachkosten 

(1) Angemessene Sachkosten sind insbesondere 

1. Kosten des Qualitätsmanagements (§ 20 Abs. 1 KiTaG), 
2. Kosten der pädagogischen Fachberatung (§ 20 Abs. 2 KiTaG), ggf. Supervision 
3. Kosten für die Teilnahme an der Kita-Datenbank (§ 33 KiTaG), 
4. Aus,- Fort- und Weiterbildungskosten (z.B. § 19 Abs. 6 KiTaG),  
5. Sach- und Verbrauchskosten für die Gruppenräume, z.B. Spielzeug, Bastelmaterial 
6. Verwaltungskosten des Trägers in Höhe von insgesamt 5,6% der Betriebskosten 
7. Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben wie Telefonkosten, Anzeigen u ä. 
8. Gebäude-Mieten (§ 2 Abs. 1) bzw. Abschreibungen 
9. Zinsaufwendungen der Gemeinde für die Aufnahme von Fremdkapital für Investitionen, 
10. Einrichtungskosten für Ersatzbeschaffungen und GWG  
11. Gebäude-Bewirtschaftungskosten gem. Mietvertrag 
12. Versicherungen außer Gebäudeversicherung 
13. Mitgliedsbeiträge VEK 
14. Gebäude-Instandhaltungskosten sowie 
15. Reinigungskosten. 

(2) Kosten für das nichtpädagogische Personal werden als angemessene Kosten berücksichtigt, soweit 
diese nach Anrechnung der Kosten nach Absatz 1 durch den Sachkostenanteil nach § 38 KiTaG 
gedeckt werden. Ein hiernach nicht gedeckter Personalkostenanteil wird bis zum  
31. Dezember 2024 durch die Gemeinde Gelting im Rahmen der Fehlbedarfsfinanzierung ausgeglichen. 

(3) Die Personalkosten und die Sachkosten werden im Zuge des Haushaltsplans einvernehmlich 
festgelegt. 

(4) Der spezifische Mehraufwand für die Betreuung von Kindern mit Behinderungen und von 
Behinderungen bedrohter Kinder gehört nicht zu den angemessenen Sachkosten. Dieser wird durch 
den Träger der Eingliederungshilfe erstattet. 



 

 

(5) Verpflegungskosten für regelmäßig angebotene Mahlzeiten (§ 30 KiTaG) gehören nicht zu den 
angemessenen Sachkosten.  

§ 10 
Grundlagen der anteiligen 

Finanzierung durch die Gemeinde Gelting 

(1) Für die Berechnung der Fehlbedarfsfinanzierung durch die Gemeinde Gelting werden folgende 
Erträge von den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung abgesetzt: 
 

• öffentliche Mittel (Bund, Land, Kreis Schleswig-Flensburg als örtlicher Jugendhilfeträger etc.) 
• die Elternbeiträge gem. Beitragsregelung 

 
(2) Die Finanzierung der Gemeinde Gelting stellt die Regelbetreuung aller Kinder in der Einrichtung 
sicher. Der im Einzelfall erforderliche behinderungsbedingte Mehraufwand wird vom Träger gesondert 
ausgewiesen und durch die Eingliederungshilfe beglichen. Dieser darf nicht auf die Kosten des 
Regelbetriebs angerechnet werden. Für den ausfallenden Elternbeitrag bei einer Platzzahlreduzierung 
gemäß § 25 Abs. 4 KiTaG wird der vom Kreis Schleswig-Flensburg an die Gemeinde Gelting gezahlte 
Ausgleichsbetrag (§ 42 KiTaG) in voller Höhe weitergeleitet bzw. in der Defizitfinanzierung 
ausgewiesen. 
 
(3) Der Träger legt der Gemeinde Gelting einen Haushaltsplanentwurf für das Folgejahr einschließlich 
Stellenplan der Kindertagesstätte bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres vor.  
 

§ 11 
Art und Umfang der Förderung durch die Gemeinde Gelting 

Die Gemeinde Gelting erbringt an den Träger einen Zuschuss in Höhe von 100% der ungedeckten 
laufenden Betriebskosten im Sinne der obigen Vorschriften. 

§ 12 
Elternbeiträge 

(1) Der Träger erhebt Elternbeiträge in der gemäß § 31 Abs. 1 KiTaG maximal zulässigen Höhe in 
Absprache mit der Gemeinde Gelting. 

(2) Der Träger verlangt in Absprache mit der Gemeinde Gelting angemessene 
Verpflegungskostenbeiträge in Höhe der tatsächlichen Kosten bis zu der Höhe, die auch von Familien 
mit geringem Einkommen getragen werden kann. Für Ausflüge erhebt der Träger die notwendigen 
Auslagen von den Eltern. 

(3) Die Einziehung der Elternbeiträge ist Aufgabe des Trägers. Unterbliebene Zahlungen der Eltern sind 
dabei das alleinige Risiko des Einrichtungsträgers.  

§ 13 
Nutzung der Kita-Datenbank 

(1) Der Träger verpflichtet sich zur fach- und sachgerechten Nutzung der KiTa-Datenbank nach § 3 
KiTaG. Der Träger sichert zu, dass seine IT-Infrastruktur und das von ihm beschäftigte Personal die 
Gewähr dafür bieten, dass die genannten Pflichten fortlaufend erfüllt werden können. 

§ 14 
Prüfungsrechte 

(1) Die Gemeinde Gelting ist berechtigt, die Verwendung der Zuschüsse selbst oder durch beauftragte 
Dritte zu prüfen. Dies umfasst die Einsichtnahme in alle Geschäftsvorgänge, die im Zusammenhang mit 
der Verwendung der Zuschüsse stehen. Der Träger ist verpflichtet, alle erforderlichen Unterlagen auf 
Anfrage zur Einsichtnahme bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 



 

 

(2) Die gleichen Rechte haben Prüfungsbehörden, die nach dem Kommunalprüfungsgesetz für die 
Prüfung der Gemeinde Gelting zuständig sind. 

§ 15 
Verwendungsnachweis/Jahresrechnung 

(1) Bis zum 30. April des Folgejahres ist der Gemeinde Gelting ein zahlenmäßiger Nachweis aller mit 
der Einrichtung verbundenen Einnahmen und Ausgaben vorzulegen. 

(2) Wenn der Verwendungsnachweis (Jahresrechnung) nicht rechtzeitig oder nicht vollständig vorliegt, 
ist die Gemeinde Gelting berechtigt, ihre Abschlagszahlungen zu reduzieren oder einzubehalten. 

(3) Ergibt sich aus der Abrechnung ein Nachzahlungsbetrag, wird dieser mit der nächsten 
Abschlagszahlung ausgekehrt. Ein vom Träger an die Gemeinde Gelting zu erstattender Betrag wird 
mit der nächsten fälligen Abschlagszahlung verrechnet. 

(4) Kosten für höherwertige als in Teil 4 des KiTaG vorgesehene Standards sind gesondert auszu-
weisen. 

 
§ 16  

Beirat 
 

(1) Die Kindertageseinrichtung hat gemäß § 32 KiTaG einen Beirat. Er besteht zu gleichen Teilen aus 
Vertretern der Gemeinde Gelting, des Trägers, den Mitgliedern der Elternvertretung und dem 
pädagogischen Personal. 
 
(2) Die Aufgaben des Beirates richten sich nach § 31 Abs. 2 und § 32 Abs. 2 KiTaG. 

(3) Die Sitzungen des Beirates sind nicht öffentlich. 

(4) Der Träger erlässt eine Geschäftsordnung für den Beirat. 

(5) Eine Vertretung des Einrichtungsträgers und der Gemeinde Gelting können, sofern sie nicht Mitglied 
des Beirates sind, mit beratender Stimme an dessen Sitzungen teilnehmen. 

 

§ 17 
Haushaltsausschuss der Gemeinde Gelting für die Kindertageseinrichtungen 

 
(1) Zu Stärkung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem Träger und der Gemeinde 
Gelting gibt es einen Ausschuss, der insbesondere einer gedeihlichen Umsetzung der Regelungen 
dieser Vereinbarung dienen soll. Er setzt sich zusammen aus Vertretern des Trägers und Vertretern der 
Gemeinde Gelting. In allen wichtigen Angelegenheiten der Kindertagesstätte ist das Einvernehmen im 
Ausschuss herzustellen. Dies sind insbesondere: 

a) Finanzierungsangelegenheiten: 
- Haushaltsplan, Stellenplan,  
- Zuschussverwendung, bzw. Jahresrechnung/Haushaltsrechnung 
 

b) Festlegung von Art und Umfang des Betreuungsangebotes 

(2) Umsetzungen von Maßnahmen durch den Träger mit finanziellen Auswirkungen, über die im 
Ausschuss kein Einvernehmen hergestellt wurde, binden die Standortgemeinde nicht. 

(3) Die Sitzungen des Ausschusses sind grundsätzlich nicht öffentlich.  

(4) Der Ausschuss tritt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich zusammen. 



 

 

(5) Über die Verhandlung im Ausschuss wird ein Protokoll angefertigt. 

 

§ 18  
Evaluation 

Dem Träger ist bekannt, dass nach Maßgabe des § 58 KiTaG im Übergangszeitraum eine laufende 
Evaluation der Wirkungen des KiTaG durchgeführt wird. Der Träger verpflichtet sich dazu, unter den 
Voraussetzungen der auf der Basis von § 58 Absatz 3 KiTaG zu erlassenden Rechtsverordnung an 
dieser Evaluation mitzuwirken.  

 
§ 19 

Laufzeit, Überleitung, Kündigung 

(1) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2024, sofern sie nicht vorher schriftlich von einer Seite 
gekündigt wird. Die Kündigung kann von jeder Vereinbarungspartei mit einer Frist von einem Jahr zum 
31. Juli eines jeden Jahres erfolgen. 

(2) Diese Vereinbarung gilt nur, soweit und solange das in § 3 bezeichnete Betreuungsangebot im 
Bedarfsplan aufgenommen ist. Der Anspruch des Trägers auf Förderung durch die Gemeinde Gelting 
endet, wenn dieses die Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII oder die Förderfähigkeit als anerkannter 
Träger der freien Jugendhilfe verliert. 

(3) Die Parteien sind sich einig, dass diese Vereinbarung ab dem 1. Januar 2025 in Form einer 
Kooperationsvereinbarung fortgeführt wird. Verhandlungen hierüber werden im Jahr 2024 geführt. 

(4) Die Vereinbarungspartner treten in Verhandlungen über eine Anpassung dieser Vereinbarung, 
sollten sich wesentliche zugrunde liegende Bestimmungen des Kindertagesförderungsgesetzes ändern. 

 

§21 
Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder sich als lückenhaft erweisen, 
bleibt die Gültigkeit der Vereinbarung im Übrigen unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, in 
diesem Fall eine wirksame Bestimmung an die Stelle der unwirksamen Bestimmung zu setzen, die der 
unwirksamen Bestimmung im Geist und Zweck entspricht. Gleiches gilt für die Schließung von Lücken 
der Vereinbarung. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXX den 

 

__________________________________________________ 
 
 

 
 

Gemeinde Gelting 
Gelting, den 
 
 
____________________________________ 
Boris Kratz, Bürgermeister  



Gemeinde Gelting Vorlage
2020-03GV-162

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschluss über den Abschluss eines Vertrages mit 
dem MTV Gelting 08 e.V. über die Nutzung der Sportanlagen in 
Gelting
Sachbearbeitende Dienststelle:
Hauptamt

Datum
18.11.2020

Sachbearbeitung:
Kirsten Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung) 08.12.2020 Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) 15.12.2020 Ö

Sachverhalt:

Bislang bestehen für die Tennisplätze und das Tennishaus Vereinbarungen mit dem MTV 
Gelting 08 e.V. Im Hinblick auf die Umsetzung des Zuwendungsbescheides im Rahmen der 
Ortskernentwicklung „Erneuerung der Sportanlage mit Rundlaufbahn, Kurzstreckenbahn, 
Weitsprung- und Kugelstoßanlage sowie Bau eines Sportumkleidegebäudes und 
Sportlerheims“ wäre der Abschluss eines Nutzungsvertrages mit einer Laufzeit von 
mindestens 30 Jahren erforderlich. Ein entsprechender Entwurf befindet sich in der Anlage.
   
Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting empfiehlt der Gemeindevertretung 
Gelting folgenden Beschluss:

Die Gemeindevertretung Gelting beschließt den Abschluss des Nutzungsvertrages in der 
vorgelegten und erläuterten Fassung.
   

Anlagen:
Entwurf des Vertrages über die Nutzung der Sportanlagen in Gelting
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Vertrag über die Nutzung der Sportanlagen in Gelting 
 

zwischen der 
Gemeinde Gelting, vertreten durch die 1. Stellv. Bürgermeisterin,  

und 
dem MTV Gelting 08 e.V., vertreten durch den Vereinsvorsitzenden 

 

 
Vorbemerkung:  
 
Die Gemeinde Gelting spricht dem MTV Gelting 08 e.V. das Nutzungsrecht der Sportanlagen 
(Sportplätze, Laufbahn, Umkleidegebäude) auf dem Grundstück Gelting, Wackerballig 2, Gemarkung 
Gelting, Flur 8, Flurstück 4/22 zu. 
Die bestehende Vereinbarung zu den Tennisplätzen vom 01.09.1982 sowie zum Tennishaus vom 
10.07.2000 (Laufzeit ab 01.01.2001) wird durch diesen Vertrag nicht berührt. 
 

§ 1  
 
Die Gemeinde Gelting, vertreten durch die 1. Stellvertretende Bürgermeisterin übergibt an den MTV 
Gelting 08 e.V., vertreten durch den Vereinsvorsitzenden, das Nutzungsrecht der auf dem o.g. 
Grundstück befindlichen Sportanlagen (Sportplätze, Laufbahn, Umkleidegebäude). 
 

§ 2  
 

Der MTV Gelting 08 e.V. verpflichtet sich, die Sportanlagen nach den neuesten Erkenntnissen zu pflegen. 
Alle Kosten, die sich aus dieser Verpflichtung ergeben, trägt der MTV Gelting 08 e.V. Die Nebenkosten 
(Wasser, Abwasser, Strom sowie die Kosten der Fahrzeughaltung) werden dem MTV Gelting 08 e.V. 
jährlich in Rechnung gestellt. 
 

§ 3  
 
Kosten, die aus Beschädigungen durch höhere Gewalt entstehen und für die sich kein Verursacher 
ermitteln lässt, werden zu gleichen Teilen von der Gemeinde Gelting und dem MTV Gelting 08 e.V. 
getragen. Der MTV Gelting 08 e.V. schließt eine ausreichende Haftpflichtversicherung ab. 

 
§ 4  

 
Alle Veränderungen an den Sportanlagen, Neu-, An- und Umbauten an den Gebäuden bedürfen der 
ausdrücklichen Einwilligung der Gemeinde Gelting. 
 

§ 5   
 

Dieser Vertrag gilt zunächst für die Dauer von 30 Jahren. Die Vertragsdauer verlängert sich 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn diese nicht durch einen Vertragspartner bis zum 30. Juni eines 
Jahres zum Ende der Laufzeit gekündigt wird.  
 
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 
 
 
Gelting, den  
 

Gemeinde Gelting  MTV Gelting 08 e.V. 

 
 
 

  

Maike Thomsen  
1. Stellv. Bürgermeisterin  

 Axel Krüsmann 
1. Vorsitzender 

 



Gemeinde Gelting Vorlage
2020-03GV-165

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschluss über eine Geschwindigkeitsreduzierung 
auf 70 kmh auf der K 58 zwischen Gelting und Rabenholz
Sachbearbeitende Dienststelle:
Ordnungsamt

Datum
07.12.2020

Sachbearbeitung:
Sandra Legant

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) 15.12.2020 Ö

Sachverhalt:
Von den Anwohnern der Straße K 58 von Gelting nach Rabenholz (Bosiek) ist ein Antrag auf 
Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 kmh am 09.10.2020 beim Amt Geltinger Bucht für die 
Gemeinde Gelting eingegangen. Auf der K 58 ist eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h 
zulässig. Aufgrund dieser zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist es in der Vergangenheit zu 
schweren Unfällen bis hin zu einem Unfall mit Todesfolge gekommen. Desweitern befindet 
sich direkt an der Straße eine Bushaltestelle, ohne Haltebucht. Kinder die diese 
Bushaltestelle aufsuchen, müssen die Straße täglich überqueren. Ein Warten auf den Bus 
erfolgt am Grünstreifen. An dieser Gefahrenquelle fahren die PKW`s ebenfalls mit 100 kmh 
vorbei, dass die Kinder dazu zwingt im Straßengraben auf den Bus zu warten. Anhand einer 
im Juli durchgeführten Geschwindigkeitsmessung an der Straße ist zu ersehen, dass dort ein 
hohes Verkehrsaufkommen vorhanden ist. An allen Tagen der Messung wurden 
Höchstgeschwindigkeiten von über 100 kmh gemessen.

Die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg muss gem. § 45 (9) der StVO
eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit anordnen.
 
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Gelting beschließt, bei der Straßenverkehrsbehörde, Kreis
Schleswig- Flensburg, für die Straße K 58 ab Ortsausgang Gelting bis Ortseingang Rabenholz 
(siehe anliegende Karte) die Anordnung der Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h zu 
beantragen.
 

Anlagen:
Karte Straße K 58 Gelting-Rabenholz
  





Gemeinde Gelting Vorlage
2020-03GV-150

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss eines 
Wegenutzungsvertrages für Gas
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
21.08.2020

Sachbearbeitung:
Wilhelm Schmidt

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Der seinerzeit zwischen der Gemeinde Gelting und der SCHLESWAG Aktiengesellschaft  
geschlossene Vertrag über die öffentliche Versorgung mit Gas - Konzessionsvertrag Gas - 
endete am 17.02.2017.
Die Bekanntmachung des Vertragsablaufes gem. § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz 
erfolgte gemeinsam für die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Geltinger Bucht im 
elektronischen Bundesanzeiger am 06.02.2020.

Auf diese Bekanntmachung hin hat die Schleswig-Holstein Netz AG (einziger Interessent) 
fristgerecht eine Interessenbekundung zum Abschluss eines neuen Nutzungsvertrages 
abgegeben.

Die Schleswig-Holstein Netz AG bietet jetzt einen Wegenutzungsvertrag Gas für eine 
angestrebte Laufzeit von 15 Jahren an (Hinweis: Konzessionsverträge mit Laufzeiten unter
10 Jahren werden von der Landeskartellbehörde grundsätzlich kritisch gesehen).
Die Gemeinde kann den Vertrag mit einer Frist von zwei Jahren zum Ablauf des zehnten 
Jahres der Vertragslaufzeit kündigen. Daneben besteht ein Sonderkündigungsrecht.
Die SH Netz AG bietet der Gemeinde Gelting gesamt einen Nutzungsvertrag an, wie er 
inhaltsgleich auch allen übrigen amtsangehörigen Gemeinden im Vertragsfall angeboten 
worden ist. 

Mit der SH Netz AG besteht eine vertrauensvolle Basis der Zusammenarbeit. Die SH Netz 
AG beweist seit Jahren eine hohe Versorgungszuverlässigkeit.

   
Beschlussvorschlag:
Es ist ein Wegenutzungsvertrag Gas mit der Schleswig-Holstein Netz AG, Quickborn, in der 
vorliegenden Vertragsfassung für den Zeitraum bis 31.12.2035 abzuschließen. 
   

Anlagen:
Wegenutzungsvertrag Gas 



















































Gemeinde Gelting Vorlage
2020-03GV-149

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss eines 
Wegenutzungsvertrages für Strom
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
21.08.2020

Sachbearbeitung:
Wilhelm Schmidt

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Der aktuelle Wegenutzungsvertrag Strom zwischen der Gemeinde Gelting und der 
Schleswig-Holstein Netz AG endet am 30.11.2020.
Die Bekanntmachung des Vertragsablaufes gem. § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz 
erfolgte gemeinsam für die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Geltinger Bucht im 
elektronischen Bundesanzeiger am 06.02.2020.

Auf diese Bekanntmachung hin hat die Schleswig-Holstein Netz AG (einziger Interessent) 
fristgerecht eine Interessenbekundung zum Abschluss eines neuen Nutzungsvertrages 
abgegeben.

Die Schleswig-Holstein Netz AG bietet jetzt einen Wegenutzungsvertrag Strom für eine 
angestrebte Laufzeit von 15 Jahren an (Hinweis: Konzessionsverträge mit Laufzeiten unter
10 Jahren werden von der Landeskartellbehörde grundsätzlich kritisch gesehen).
Die Gemeinde kann den Vertrag mit einer Frist von zwei Jahren zum Ablauf des zehnten 
Jahres der Vertragslaufzeit kündigen. Daneben besteht ein Sonderkündigungsrecht.
Die SH Netz AG bietet der Gemeinde Gelting gesamt einen Nutzungsvertrag an, wie er 
inhaltsgleich auch allen übrigen amtsangehörigen Gemeinden im Vertragsfall angeboten 
worden ist.

Mit der SH Netz AG besteht eine vertrauensvolle Basis der Zusammenarbeit. Die SH Netz 
AG beweist seit Jahren eine hohe Versorgungszuverlässigkeit.

   
Beschlussvorschlag:
Es ist ein Wegenutzungsvertrag Strom mit der Schleswig-Holstein Netz AG, Quickborn, in 
der vorliegenden Vertragsfassung für den Zeitraum 01.12.2020 bis 31.12.2035 
abzuschließen. 
   

Anlagen:
Wegenutzungsvertrag Strom 



















































Gemeinde Gelting Vorlage
2020-03GV-157

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung 
der Gemeinde Gelting über die Erhebung einer Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung)
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
02.10.2020

Sachbearbeitung:
Ralf Porath

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) 24.11.2020 Ö

Sachverhalt:

Das Verwaltungsgericht Schleswig hat im April 2020 eine weitreichende Entscheidung 
hinsichtlich der Entstehung der Steuerpflicht der Hundesteuer getroffen.

Die streitgegenständliche Hundesteuersatzung regelt in § 3 Abs. 1, dass die Steuerschuld mit 
dem Kalendermonat, in dem ein Hund in einen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb 
aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem er drei Monate alt wird, 
entsteht. Darin sieht das Gericht einen Verstoß gegen höherrangiges Recht, denn die Norm 
stehe im Widerspruch zu § 11 Absatz 1 Satz 2 KAG in Verbindung mit § 38 AO. Demnach 
entstehen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, 
an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. 

 Hierzu stehe die Regelung in § 3 Abs. 1 der Hundesteuersatzung im Widerspruch, 
wonach die Steuerschuld mit dem Kalendermonat entsteht, in dem der Hund in den 
Haushalt/Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird. Sie verlagere nach Ansicht des Gerichts 
die Entstehung des Gebührenanspruches damit in unzulässiger Weise auf den Zeitpunkt 
des Kalendermonats der Aufnahme des Hundes; zu diesem Zeitpunkt sei der Tatbestand, 
an den die Hundesteuersatzung die Steuerpflicht anknüpft, jeden-falls noch nicht 
vollständig verwirklicht (z.B. Aufnahme des Hundes am 15. des Monats). In der 
entsprechenden Regelung sieht das Gericht also eine unzulässige Vor-verlagerung der 
Steuerpflicht. 
(Auszug aus dem SHGT – Info – intern Nr. 278/20)

Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag empfiehlt die Hundesteuersatzung hinsichtlich des 
Entstehungszeitpunktes der Steuer zu ändern. 

Der § 3 Absatz 1 wird zukünftig wie folgt lauten:

(1) Die Steuerpflicht entsteht, sofern die steuerpflichtige Person den Hund ab dem 
Monatsersten eines Kalendermonats aufgenommen hat, mit Beginn des Kalendermonats, 
ansonsten mit dem Beginn des Kalendermonats, der dem Beginn der Aufnahme in den 
Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb folgt, frühestens mit dem Ersten des Kalendermonats, in 
dem er drei Monate alt wird. Für die folgenden Jahre entsteht die Steuerpflicht jeweils am 
01. Januar eines Kalenderjahres.



Eine analoge Regelung zur Beendigung der Steuerpflicht ist dementsprechend auch 
aufzunehmen. Die Steuer endet danach vor dem Monat in dem Hund abgeschafft wird. 

Im § 3 Absatz 3 wird es zukünftig wie folgt lauten:

(3) Die Steuerpflicht endet, sofern der Hund zum Letzten des Monats abgeschafft wird, 
abhandenkommt oder verstirbt, mit Ablauf des Monats, ansonsten mit dem Letzten des 
Monats, der dem Monat vorausgeht, in dem der Hund abgeschafft wird, abhandenkommt 
oder verstirbt. Kann der genaue Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden, endet die 
Steuerpflicht in dem Monat vor Ablauf des Kalendermonats der Abmeldung.

Beispiel Zurzeit gültige 
Satzung Satzungsentwurf Veränderung

Der Hundehalter 
meldet seinen Hund 
am 23.10. an.

Der Hund wird ab 
dem 01.10. 
versteuert.

Der Hund wird ab 
dem 01.11. 
versteuert.

Die Gemeinde erhält 
für einen Monat 
weniger 
Hundesteuer.

Der Hunde wird am 
24.11. abgemeldet.

Der Hund wird zum 
30.11. versteuert.

Der Hund wird bis 
zum 31.10.2020 
versteuert.

Die Gemeinde erhält 
für einen Monat 
weniger 
Hundesteuer.

Darüber hinaus ist zur Berücksichtigung von Urteilen des Verwaltungsgerichtes und 
Oberverwaltungsgerichtes das Zitiergebot zu konkretisieren.

Die Präambel sowie der § 3 der Satzung sind daraufhin überarbeitet worden.

Die Steuersätze der aktuellen Satzung betragen
für den ersten Hund 90,00 €
für den zweiten Hund 90,00 €
für jeden weiteren Hund 90,00 €
für den ersten und jeden weiteren Hund nach § 1 Absatz 2 
(gefährlicher Hund) 900,00 €

.   
Beschlussvorschlag:
.
Die Gemeindevertretung Gelting beschließt die Satzung der Gemeinde Gelting über die 
Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) gemäß der Vorlage zu erlassen.

Die Hundesteuer wird in § 4 Absatz 1 wie folgt festgesetzt:

Die Steuer beträgt jährlich:
für den ersten Hund €
für den zweiten Hund €
für jeden weiteren Hund €
für den ersten und jeden weiteren Hund nach § 1 Absatz 2 
(gefährlicher Hund) €

.   

Anlagen:

- Entwurf der Neufassung der Satzung der Gemeinde Gelting über die Erhebung einer 
Hundesteuer (Hundesteuersatzung)
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Satzung der Gemeinde Gelting 
über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 57) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.06.2020 
(Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 364) und der §§ 1, 2 und 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 (Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 27) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.11.2019 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 425) wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung vom [Datum Beschlussfassung] folgende Satzung erlassen: 

 

Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Steuergegenstand ................................................................................................................ 2 

§ 2 Steuerpflicht ......................................................................................................................... 2 

§ 3 Beginn und Ende der Steuerpflicht ....................................................................................... 2 

§ 4 Steuersatz ............................................................................................................................ 3 

§ 5 Steuerermäßigung ............................................................................................................... 3 

§ 6 Zwingersteuer ...................................................................................................................... 3 

§ 7 Steuerbefreiung ................................................................................................................... 4 

§ 8 Allgemeine Voraussetzung für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung ................... 4 

§ 9 Steuerfreiheit ........................................................................................................................ 5 

§ 10 Meldepflichten .................................................................................................................... 5 

§ 11 Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer ......................................................................................... 5 

§ 12 Datenverarbeitung/Datenschutzbestimmungen .................................................................. 6 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten ........................................................................................................ 6 

§ 14 Inkrafttreten ........................................................................................................................ 6 
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§ 1 

Steuergegenstand 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 
(2) Die Haltung gefährlicher Hunde wird gesondert besteuert. Als gefährliche Hunde gelten 

Hunde, die die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 1 Nr. 1-4 des Gesetzes über das Halten 
von Hunden (HundeG) erfüllen und von der örtlichen Ordnungsbehörde als gefährlich einge-
stuft wurden. 

 
 

§ 2 

Steuerpflicht 

 
(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenom-

men hat (Halter des Hundes). 
 
(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 
 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht entsteht, sofern die steuerpflichtige Person den Hund ab dem Monatsersten 

eines Kalendermonats aufgenommen hat, mit Beginn des Kalendermonats, ansonsten mit 
dem Beginn des Kalendermonats, der dem Beginn der Aufnahme in den Haushalt oder Wirt-
schaftsbetrieb folgt, frühestens mit dem Ersten des Kalendermonats, in dem er drei Monate 
alt wird. Für die folgenden Jahre entsteht die Steuerpflicht jeweils am 01. Januar eines Ka-
lenderjahres. 
 

(2) Wer einen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 
auf Probe oder zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

 
(3) Die Steuerpflicht endet, sofern der Hund zum Letzten des Monats abgeschafft wird, abhan-

denkommt oder verstirbt, mit Ablauf des Monats, ansonsten mit dem Letzten des Monats, 
der dem Monat vorausgeht, in dem der Hund abgeschafft wird, abhandenkommt oder ver-
stirbt. Kann der genaue Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden, endet die Steuerpflicht in dem 
Monat vor Ablauf des Kalendermonats der Abmeldung. 

 
(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht vor Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
 
(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen 

oder eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf 
den Erwerb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 
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§ 4 

Steuersatz 

 
(1) Die Steuer beträgt jährlich:  
 
 für den ersten Hund [Steuersatz 1. Hund]  
 für den zweiten Hund [Steuersatz 2. Hund]  
 für jeden weiteren Hund [Steuersatz weiterer Hund]  
 für den ersten und jeden weiteren Hund nach § 1 Absatz 2 [Steuersatz weiterer Hund] 
  
 
(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 7), werden bei der Berechnung der Anzahl 

der Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste 
Hunde. 
 

 
§ 5 

Steuerermäßigung 

 
Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 
 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten 
bewohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 
 

b) Hunden, die nachweislich von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes o-
der von berufsmäßigen Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt werden; 

 
c) abgerichteten Hunden, die von Artisten und berufsmäßigen Schaustellern für ihre Berufs-

arbeit benötigt werden; 
 

d) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet wer-
den und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem 
Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein; 
 

e) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich ver-
wendet werden. 

 
 

§ 6 

Zwingersteuer 

 
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rassen, darunter 

eine Hündin im zuchtfähigen Alter zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag in der 
Form einer Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger und die Zuchttiere in ein von einer 
anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht- oder Stammbuch eingetragen sind. 
 

(2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte der 
Steuer nach § 4 Absatz 1, jedoch nicht mehr als die Steuer für einen ersten und einen zweiten 
Hund. Das Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden 
und nicht älter als 6 Monate sind. 
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§ 7 

Steuerbefreiung 

 
Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 
 

a) Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unter-
haltungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 
 

b) Gebrauchshunden von Forstbeamten , im Privatforstdienst angestellten Personen, von 
bestätigten Jagdaufsehern und von Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder 
Feldschutz erforderlichen Anzahl; 

 
c) Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten 

gehalten werden; 
 

d) Herdengebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl; 
 

e) Hunden, die von wissenschaftlichen Instituten ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwe-
cken gehalten werden; 
 

f) Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergebend unter-
gebracht sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

 
g) Hunden, die für den Schutz oder die Hilfe blinder, tauber oder sonstiger hilfebedürftiger 

Personen unentbehrlich sind. Sonst. hilfebedürftige sind solche Personen, die einen 
Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „BI“, „aG“, „Gl“ oder „H“ besitzen; 
die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig ge-
macht werden. 

 
 

§ 8 

Allgemeine Voraussetzung für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 
Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 
 

1) die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind, 
 

2) der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen eines Vergehens gegen tier-
schutzrechtliche Bestimmungen belangt wurde, 
 

3) für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unter-
kunftsräume vorhanden sind und 
 

4) es sich nicht um gefährliche Hunde (§1 Absatz 2) handelt. 
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§ 9 

Steuerfreiheit 

 
Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 
die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 
Bundesrepublik Deutschland versteuern. 
 

 

§ 10 

Meldepflichten 

 
(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat diesen innerhalb von 14 Tagen 

bei der Gemeinde anzumelden. Bei der Anmeldung ist die Rasse des Hundes anzugeben. 
Bei angeschafften Hunden ist der Name und die Anschrift des Vorbesitzers anzugeben. Neu-
geborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. Die 
Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Absatz 2 nach Ablauf eines Monats. 
 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im 
Falle der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Wohnung des Erwer-
bers anzugeben. 
 

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung und Steuerbefreiung fort, so hat der 
Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 

  
(4) Die Gemeinde gibt keine Hundesteuermarken aus. 
 
 

§ 11 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Haushaltsjahr. 
 
(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden 

Jahres fällig. 
 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Absatz 2 am 01.07. 
in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss bis zum 30.11. für das folgende 
Kalenderjahr gestellt werden. 

 
(4) Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steuer für diesen 

Kalendermonat innerhalb von 1 Monat, jedoch frühestens zu dem in Absatz 2 genannten 
Zeitpunkt, zu entrichten. 

 
(5) Hundesteuern, die für vergangene Kalendermonate zu veranlagen sind, sind in voller Höhe 

innerhalb von 1 Monat zu entrichten. 
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§ 12 

Datenverarbeitung/Datenschutzbestimmungen 

 
(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Steuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten, die beim örtlichen Tierschutzverein, beim Ordnungsamt bzw. bei 
der Polizei vorhanden sind sowie aus Hundesteuerkontrollmitteilungen anderer Gemeinden 
bekannt geworden sind, durch die Gemeinde zulässig. Die Gemeinde darf sich diese Daten 
von den genannten Stellen und Ämtern übermitteln lassen und zum Zwecke der Steuererhe-
bung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 
 

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen und von nach 
Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Steuerpflichtigen mit den für die Steuererhe-
bung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 
Steuererhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 
(3) Die Verwendung von Datenträgern ist zulässig. 
 
(4) Die erhobenen Daten dienen ausschließlich der Veranlagung der Hundesteuer. 
 
 

§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen § 10 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Absatz 2 Nr. 2 des Kom-
munalabgabengesetzes. 

 

 

§ 14 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Gelting 
über die Erhebung einer Hundesteuer vom 23.11.2015 geändert durch die 1. Änderungssatzung 
vom 21.11.2016 außer Kraft. 
 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
Gelting, den [Datum der Ausfertigung] 
 
 
 
Kratz 
(Bürgermeister) 



Gemeinde Gelting Vorlage
2020-03GV-161

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2019
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
18.11.2020

Sachbearbeitung:
Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) 15.12.2020 Ö

Sachverhalt:
Die Gemeinde Gelting hat gem. § 95m Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) zum Schluss eines 
jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der 
Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und 
ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den 
Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde hat gem. § 95n GO den 
Jahresabschluss und den Lagebericht auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Diese 
Prüfung hat am 12.11.2020 stattgefunden. 

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat das Prüfungsergebnis in einem 
Schlussbericht zusammengefasst.

Nach  Abschluss der Prüfung legt der Bürgermeister den Jahresabschluss und den 
Lagebericht sowie den Schlussbericht des Prüfungsausschusses der Gemeindevertretung zur 
Beratung und Beschlussfassung vor.

Die Gemeindevertretung beschließt über den Jahresabschluss und die Verwendung des 
Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.
   
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Gelting beschließt den Jahresabschluss 2019 und den Lagebericht 
in der vorliegenden Fassung.
Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden zur Kenntnis 
genommen und genehmigt.
Der Jahresüberschuss in Höhe von 108.124,44 € wird im Haushaltsjahr 2020 zur 
Ergebnisrücklage gebucht.
   

Anlagen:
Auszug aus dem Jahresabschluss 2019 
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